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Antrag der FDP-Fraktion auf Einladung von Mitarbeitern und Management der 
psychatrium GRUPPE in den Sozialausschuss vom 30.04.2004 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Beran, 

 

zuständigkeitshalber hat die Geschäftsführerin des Sozialausschusses, Frau Tschan-

ter, Ihren Prüfungsauftrag hinsichtlich vergaberechtlicher Implikationen einer Einla-

dung von Mitarbeitern und Management der psychatrium GRUPPE in den Sozialaus-

schuss zum Zweck der Vorstellung ihres Bewerbungskonzepts im Rahmen der Priva-

tisierung der Gruppe an den Wissenschaftlichen Dienst weitergeleitet. Hierzu wurde 

uns seitens der Landesregierung der Verfahrensstand der Privatisierung mitgeteilt. 

Auf dieser Grundlage nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

1. Zum Sachverhalt: 

 

Im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 23.04.2004 veröffentlichte das 

Land Schleswig-Holstein als öffentlicher Auftraggeber eine Vergabebekanntmachung 

über einen Dienstleistungsauftrag im Zusammenhang mit der Privatisierung der psy-

chatrium GRUPPE (vgl. den in der Anlage beigefügten Ausdruck aus dem elektroni-

schen Veröffentlichungsregister der Europäischen Gemeinschaft, tenders electronic 

daily, kurz: ted, Nr. 2004/S 80-068754). Es handelt sich um ein Interessenbekun-
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dungsverfahren zum Zweck der Ermittlung der in Betracht zu ziehenden Unternehmen 

im Verhandlungsverfahren (§ 101 Abs. 4 GWB). Die Bekanntmachung ist europaweit 

erfolgt. Die Frist für die Abgabe von Teilnahmeanträgen läuft am 21.05.2004 ab (vgl. 

Ziff. IV.3.3. der Bekanntmachung). Die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots ist 

sodann bis zum 4.6.2004 vorgesehen (vgl. Ziff. IV.3.4. der Bekanntmachung). 

 

Im Zuge der Privatisierung werden mehrere Landesgesetze aufzuheben bzw. anzu-

passen sein. So liegt mit dem Gesetz zur Neuordnung der Fachkliniken (FKlNG) vom 

25. Februar 2002, GVOBl. S.-H. 2002, S. 237, zuletzt geändert durch Gesetz vom 

16.09.2003, GVOBl. S.-H. 2003,S. 503, eine Rechtsgrundlage vor, die vorschreibt, 

dass die psychatrium GRUPPE als Fachklinik im Sinne des Fachklinikgesetzes und 

damit als Anstalt öffentlichen Rechts geführt wird. Die Beibehaltung dieser Rechtsform 

ist im Zuge der Privatisierung nicht möglich. Darüber hinaus ist die Beleihung des 

neuen, privatrechtlich organisierten Unternehmens mit der öffentlich-rechtlichen Auf-

gabe des Maßregelvollzugs (vgl. Maßregelvollzugsgesetz vom 19.01.2000, MVollzG, 

GVOBl. 2000, S. 114, zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.5.2003, GVOBl. 2003, S. 

286) und der Unterbringung von psychisch kranken Menschen nach dem Psychisch-

Kranken-Gesetz vom 14.01.2000 (PsychKG, GVOBl. 2000, S. 106, 206) vorgesehen; 

vgl. Ziff. II.1.5. der Vergabebekanntmachung. Hierzu müssen die entsprechenden 

Rechtsgrundlagen angepasst werden. 

 

Berichten sozialpolitisch engagierter Verbände in Schleswig-Holstein ist zu entneh-

men, dass sich mittlerweile zum Zweck der Beteiligung am Privatisierungsverfahren 

innerhalb der Geschäftsleitung der psychatrium GRUPPE mehrere Personen zusam-

men gefunden haben, die die Übernahme der Gruppe im Rahmen eines so genannten 

Management-Buy-Out-Modells (MBO) anstreben. Ziel dieses Modells ist es, dass die 

bisheriger Geschäftsführung zu 75 % und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu etwa 

25 % das Eigentum an der zu privatisierenden Einrichtung erwerben; vgl. Bericht der 

„Brücke S.-H.“ vom 23.04.2004 „Psychatrische Fachkliniken vor dem Verkauf. Wo 

bleibt die zeitgemäße psychatrische Versorgung der Bevölkerung?“. 

 

Mit Schreiben vom 30.4.2004 beantragte die Abgeordnete Kolb (FDP) im Sozialaus-

schuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages, dass den Mitarbeitern und dem Ma-

nagement der psychatrium GRUPPE ermöglicht werden solle, ihr Bewerberkonzept im 

Rahmen der Privatisierung vorzustellen. Einen gleich lautenden Antrag stellte der Ab-

geordnete Dr. Garg (FDP) im Finanzausschuss des Landtages (Umdruck 15/4458). 
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Die Anhörung soll im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung beider Ausschüsse statt-

finden. 

 

 

2. Zur Rechtslage: 

 

a) Vergaberechtliche Gesichtspunkte 

 

Die geplante Privatisierung der psychatrium GRUPPE stellt sich bei gleichzeitiger Ü-

bertragung (im Wege der Beleihung) der öffentlich-rechtlichen Aufgaben des Maßre-

gelvollzugs und der Unterbringung psychisch kranker Menschen insgesamt als verga-

bepflichtiger Vorgang dar. Zwar stellt die Überführung einer Anstalt öffentlichen 

Rechts in eine privatrechtliche Organisationsform sowie der Verkauf der Gesell-

schaftsanteile an einen privaten Investor für sich genommen noch keinen vergabe-

rechtlich relevanten Vorgang dar. Jedoch ist mit der Privatisierung ein öffentlicher Auf-

trag, nämlich die Übernahme der genannten öffentlich-rechtlichen Aufgaben, ver-

knüpft. Solche Privatisierungsmaßnahmen sind regelmäßig insgesamt als vergabe-

rechtlich zu behandelnde Beschaffungsvorgänge anzusehen; vgl. hierzu Stickler, in: 

Reidt/Stickler/Glahs, Vergaberecht, 2. Aufl. § 99, Rn. 44. 

 

Dementsprechend ist im Rahmen der Privatisierung nach der Bewertung durch die 

Landesregierung das mit Bekanntmachung vom 23.4.2004 angelaufene Vergabever-

fahren durchzuführen, wobei nicht nur die formalen vergaberechtlichen Aspekte zur 

Erlangung des Höchstgebots zum Vorteil des Landes anzuwenden sind (insoweit ent-

spricht das Vergabeverfahren der klassischen haushaltsrechtlichen Funktion), son-

dern auch der subjektive Rechtsschutz, der durch die 6. GWB-Novelle konkurrieren-

den Unternehmen zugebilligt worden ist, hier beachtlich ist; vgl. hierzu § 97 Abs. 7 

GWB. So könnte ein Unternehmen auf die Verletzung des Diskriminierungsverbots 

des § 97 Abs. 2 GWB eine Überprüfung des Vergabeverfahrens vor der zuständigen 

Vergabekammer stützen. Ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot könnte hier-

bei etwa in der einseitigen Bevorteilung eines Konkurrenten (hier der 

Interessengemeinschaft MBO) durch Einräumung eines besonderen 

Vorstellungstermins in den Landtagsausschüssen gesehen werden. 
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b) Inhalt und Umfang des parlamentarischen Antrags- und Auskunftsrechts 

 

Art. 11 Abs. 2 S. 1 LV garantiert allen Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen 

Landtags das Recht, im Landtag sowie in den ständigen Ausschüssen Fragen und 

Anträge zu stellen. Das Frage- und Antragsrecht der Abgeordneten ist im Hinblick auf 

das umfassende Kontrollrecht des Landtags hinsichtlich der Exekutive (Art. 10 Abs. 1 

S. 3 LV) sowie das Recht zur Behandlung aller öffentlichen Angelegenheiten (Art. 10 

Abs. 1 S. 4 LV) sehr weit zu fassen. 

 

Problematisch erscheint die Behandlung der Anträge in den Ausschusssitzungen 

vielmehr unter dem oben ausgeführten  Gesichtspunkt einer Beeinflussung eines lau-

fenden Vergabeverfahrens, welches nicht durch den Landtag selbst betrieben wird, 

sondern durch die Landesregierung. Die Durchführung des Vergabeverfahrens unter 

Beachtung bestimmter verfahrensrechtlicher Grundsätze ist bundesrechtlich im GWB 

angeordnet, wobei darauf hinzuweisen ist, dass dieser Teil des GWB im Zuge der 

Umsetzung der EG-Vergaberichtlinien in das Gesetz eingefügt wurde. 

 

c) Verhältnis der Schleswig-Holsteinischen Landesverfassung zum GWB des Bundes 

 

Aus der Existenz der genannten Normen des GWB kann indes nicht gefolgert werden, 

dass das parlamentarische Frage- und Antragsrecht von Abgeordneten des Schles-

wig-Holsteinischen Landtages aus Art. 11 Abs. 2 S. 1 LV, soweit es sich auf laufende 

Vergabeverfahren des Landes bezieht, grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss 

suspendiert wäre. Durch eine solche Sichtweise wäre nicht nur ein staatsorganisato-

risch nicht begründbares Über-/ Unterordnungsverhältnis von einfachem Bundesrecht 

gegenüber der Landesverfassung konstruiert, sondern auch während des laufenden 

Vergabeverfahrens quasi ein kontrollfreier Raum der Landesregierung geschaffen, der 

mit der verfassungsrechtlichen Grundwertung des Art. 10 Abs. 1 S. 3 LV nicht im Ein-

klang stünde. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang weiter darauf, dass das um-

fassende Kontrollrecht des Schleswig-Holsteinischen Parlaments in diesem Zusam-

menhang auch nicht etwa bundesstaatlichen Grundsätzen, etwa dem des Art. 31 GG, 

zuwiderläuft, sondern im Gegenteil als strukturprägendes Merkmal parlamentarischer 

Demokratie dem Homogenitätsgrundsatz des Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG gleichsam ge-

schuldet ist. Eine Lösung der vorliegenden verfassungs- und vergaberechtlichen Ge-

mengelage nach Normhierachiegesichtspunkten verbietet sich demnach. 

 



- 5 - 

 

 

d) Grundsatz der Organtreue 

 

Vielmehr ist - in Anknüpfung an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfGE 35, 193 (199); E 45, 1 (39); E 90, 286 (337)), sowie eine neuere Entschei-

dung des Verfassungsgerichtshofs des Landes Brandenburg (Urteil vom 19.6.2003, 

Az. VfgBbg 98/02, NVwZ-RR 2003, 798) - vorstehend der Grundsatz der Organtreue 

heranzuziehen. Der Grundsatz der Organtreue besagt, dass Verfassungsorgane un-

tereinander ihr Verhalten im Sinne einer loyalen Zusammenarbeit auszurichten haben, 

und zwar über die bestehenden positivrechtlichen Kooperationsverpflichtungen hin-

aus; vgl. insoweit Achterberg/Schulte, in: v. Mangold/Klein/Starck, Bonner Kommentar 

zum Grundgesetz, 4. Aufl., Art. 44, Rn. 54 f., sowie grundlegend Schenke, Die Verfas-

sungsorgantreue, Schriften zum öffentlichen Recht Bd. 325, S. 26 ff. et passim. 

 

Im vorstehenden Zusammenhang folgt hieraus, dass der Landtag sich solcher Maß-

nahmen enthalten sollte, die die Gefahr in sich tragen, unmittelbar oder auch nur mit-

telbar zu rechtserheblichen Verstößen gegen das Vergaberecht in einem laufenden, 

durch die Landesregierung betriebenen Vergabeverfahren zu führen. Dies gilt insbe-

sondere, wenn und soweit die Landesregierung im Ausschuss eine solche Gefähr-

dungslage darlegt. Wie oben zu a) bereits ausgeführt, könnte die einseitige Anhörung 

eines einzelnen Unternehmens durch den Landtag als ein Verstoß gegen das Diskri-

minierungsverbot des § 97 Abs. 2 GWB angesehen werden, mit der Folge, dass Kon-

kurrenten erfolgreich die ordnungsgemäße Durchführung des Vergabeverfahrens vor 

der Vergabekammer in Zweifel ziehen könnten. Allein die Gefahr eines solchen Ver-

stoßes gegen das Vergaberecht sollte im Rahmen der Organtreue berücksichtigt wer-

den.  

 

 

e) Ergebnis und Vorschlag zum weiteren Verfahren 

 

Aus den genannten Gründen sollte erwogen werden, in der gegenwärtigen Verfah-

renssituation und zur Wahrung des Grundsatzes der Organtreue bei der Ausübung 

parlamentarischer Informationsrechte  Zurückhaltung zu üben. Es sollte bis zur Aus-

wahl der Unternehmen im Verhandlungsverfahren am 4.6.2004 durch die Landesre-

gierung von der Durchführung einer Anhörung einzelner Interessenten durch einen 

oder mehrere Landtagsausschüsse zunächst abgesehen werden. Nach Auswahl der 
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in Frage kommenden Unternehmen durch die Landesregierung könnten sodann - so-

weit sich in den entsprechenden Ausschüssen ein politischer Wille in dieser Richtung 

ausbildet - unter Wahrung des Diskriminierungsverbots sämtliche zur Abgabe eines 

Angebots aufgeforderten Unternehmen zu einer Anhörung durch die Landtagsaus-

schüsse eingeladen werden und dort ihre Bewerberkonzepte vorstellen. 

 

Für weitere Rückfragen stehen wir – wie immer – gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst  

 

gez. Niels Helle-Meyer 
 
 












